
Unfallratgeber – 
Was tun im Schadenfall?
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Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar unter:
0170 58 45 703  |  info@gutachter-binder.de

www.gutachter-binder.deUnser Leistungsspektrum Geschädigter oder Unfallverursacher Tipps Wir helfen Ihnen
 » Unfall- / Schadengutachten aller 
Fahrzeugtypen

 » Wert- / Oldtimergutachten

 » Kompetente Beratung

 » Kostenvoranschlag

 » Schnelle Ausarbeitung der Gutachten durch 
den Einsatz modernster Medien. 
Schicken Sie uns vorab den KFZ-Schein per 
Mail oder Whatsapp und wir bereiten das 
Gutachten vor

 » Wir kommen zu Ihnen! Wir sind in fast ganz 
Baden-Württenberg tätig und kommen 
natürlich auch zu Ihnen

0170 58 45 703
info@gutachter-binder.de
www.gutachter-binder.de

Sie sind geschädigter und somit nicht schuld:
 » Sobald der Wert eines Bagatellschaden 
mit 750 € überschritten ist, lohnt sich das 
Erstellen eines Schadengutachtens. Bei 
kleineren Schäden können wir Ihnen einen 
Kostenvoranschlag erstellen

 » Das Beauftragen eines Schadengutachters 
lohnt also in jedem Fall. Dieser Unterstützt 
Sie mit Fachwissen und kooperierenden 
Rechtsanwälten und berät Sie kompetent 
in allen Fragen. Zögern Sie nicht Gutachter 
Binder zu kontaktieren

 » Sie haben eine freie Gutachter Wahl. Nutzen 
Sie dieses Recht und beauftragen einen 
unabhängigen Gutacher

Sie sind Unfallverursacher und somit schuld:
 » Setzen Sie sich umgehend mit Ihrer KFZ-
Versicherung in Verbindung

 » Als Geschädigter müssen Sie lediglich einen 
Gutachter beauftragen. Er kümmert sich um 
alles Weitere

 » Als Unfallverursacher müssen Sie den 
Schaden Ihrer Versicherung melden. Lassen 
Sie hierfür nicht zu viel Zeit verstreichen

 » Unterschreiben Sie vor Ort kein 
Schuldgeständis

 » Die Versicherung des Unfallverursachers 
wird Ihnen anbieten einen eigenen Gutachter 
vorbeizuschicken. Dieser wird wahrscheinlich 
versuchen den Schaden gering zu halten. 
Nutzen Sie daher Ihr Recht auf einen freien 
Gutachter Ihrer Wahl

 » Wir sind für Sie da!

 » Im Schadenfall unterstützt Sie 
unser Team, das mit spezialisierten 
Verkehrsrechtsanwälten zusammen arbeitet, 
bei allen Fragen

 » Alle Kosten werden von der Versicherung des 
Unfallverursachers getragen. Unser Service 
ist somit für Sie kostenfrei

 » Rufen oder schreiben Sie uns an. Wir sind 
rund um die Uhr persönlich für Sie da

 » Wir wünschen Ihnen eine sichere und 
unfallfreie Fahrt!

0170 58 45 703
info@gutachter-binder.de
www.gutachter-binder.de
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1. Vorgehen im Schadenfall 2. Daten zum Unfallverursacher 3. Daten zum Unfallgeschehen 4. Unfallskizze Für den Unfallverursacher
 » Anhalten + Warnblinker einschalten

 » Warnweste anziehen

 » Absichern der Unfallstelle

 » Warndreieck aufstellen

 » Erste Hilfe leisten – ggfs. Rettungsdienst 
anfordern: Notruf: 110 | Feuerwehr 112

 » Bei schweren Unfällen mit Personenschäden, 
hohen Sachschäden oder unklarer 
Schuldfrage nimmt die Polizei den Unfall auf

 » Bei reinen Sachschäden kommt die Polizei 
nicht immer. Hier müssen Sie den Schaden 
aufnehmen

 » Notieren Sie alle Daten von Ihnen und dem 
Unfallgegner in den dafür vorgesehenen 
Feldern

 » Machen Sie Fotos von der Unfallszene

Halter:
Name
Anschrift

Tel.
Fahrer:
Name
Anschrift

Tel.
Fahrzeug (Marke/Typ)
Amtl. Kennz.
KFZ-Versicherung
Vers.-Schein-Nr.
Beschädigung Unfallverursacher:

Halter:
Name
Anschrift

Tel.
Fahrer:
Name
Anschrift

Tel.
Fahrzeug (Marke/Typ)
Amtl. Kennz.
KFZ-Versicherung
Vers.-Schein-Nr.
Beschädigung geschädigter:

Unterschrift / Datum

Unfallort
Datum / Uhrzeit
Unfallablauf

Daten der Zeugen (Name, Anschrift, Tel)

Polizeibeamter

Untschrift des Unfallverursachers / Datum

Skizzieren Sie den Unfallhergang:


